
Stellungnahme(n) (Stand: 28.02.2019)

Sie betrachten: Bebauungsplan Nr. 426 -Letmathe - Gennaer Straße / ehemaliges WFG-Gelände-

Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB

Zeitraum: 02.11.2018 - 03.12.2018

Behörde: O2 (Germany) GmbH & Co. OHG

Frist: 03.12.2018 

Stellungnahme: Erstellt von: Annett Schwarz (Stadt Iserlohn), am: 19.11.2018 , Aktenzeichen: ohne Aktenzeichen

Betrifft hier Richtfunk von Telefonica o2

IHR SCHREIBEN VOM: 31.10.2018
IHR ZEICHEN: Bebauungsplan Nr. 426 -Letmathe - Gennaer Straße / ehemaliges WFG-Gelände

Sehr geehrte Frau Schwarz,

aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen
Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche
Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

- durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung hindurch
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindung 305557270 befindet sich in einem vertikalen Korridor
zwischen 17 m und 27 m über Grund

Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der Telefónica Germany GmbH
& Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden
Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen
(abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden
Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der
o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen
Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende
Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht
beeinträchtigt wird. 

Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/-
30 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m einhalten werden. 

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der
geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den
zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s. o. festzusetzen, damit die raumbedeutsamen
Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 

Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns
die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

i.A. Michael Rösch
Behördenengineering
Request Management
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Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:
Südwestpark 38, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg
Telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 174 – 349 67 03: 
- Montag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
- Mittwoch und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com

Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com,
oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg

Anhänge: -

Nachträge: -

manuelle Einträge: 1. manueller Eintrag
Erstellt am: 14.02.2019

Korrigierte STN vom 15.01.2019

Sehr geehrte Frau Schwarz,

aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den einschlägigen raumordnerischen
Grundsätzen die folgenden Belange bei der weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche
Störungen bereits vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:
- durch das Plangebiet führt eine Richtfunkverbindung hindurch
- die Fresnelzone der Richtfunkverbindungen befindet sich in einem vertikalen Korridor zwischen 12 m
und 42 m über Grund

Die farbige Linie versteht sich als Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindung der Telefónica Germany GmbH
& Co. OHG. Das Plangebiet ist im Bild mit einer dicken roten Linie eingezeichnet.

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der Landschaft verlaufenden
Zylinder mit einem Durchmesser von rund 30-60m (einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen
(abhängig von verschiedenen Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden
Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Konstruktionen und notwendige
Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen. Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der
o.g. Richtfunktrasse in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen
Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende
Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame Richtfunkstrecke nicht
beeinträchtigt wird. 
Es muss daher eine horizontaler Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens +/-
30 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-15m einhalten werden. 
Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrassen einschließlich der
geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die zukünftige Bauleitplanung bzw. den
zukünftigen Flächennutzungsplan. Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind
entsprechende Bauhöhenbeschränkungen s. o. festzusetzen, damit die raumbedeutsamen
Richtfunkstrecken nicht beeinträchtigt werden. 
Sollten sich noch Änderungen in der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns
die geänderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann.

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

i.A. Michael Rösch
Behördenengineering
Request Management

Bei Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu erreichen unter:
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Südwestpark 38, Zimmer 2.1.15, 90449 Nürnberg
Telefonisch erreichbar unter Mobil: +49 174 – 349 67 03: 
- Montag von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
- Mittwoch und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr u. 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr
mail: o2-MW-BImSchG@telefonica.com

Anfragen zu Stellungnahmen für E-Plus & Telefonica gerne an: o2-mw-BImSchG@telefonica.com,
oder auf dem Postweg an: Telefónica Germany, Südwestpark 38, 90449 Nürnberg
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